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Stadt
Eberswalde

Hauptsatzung der Stadt Eberswalde

• Innere Verfassung der Stadtverwaltung
• hier sind wesentliche Fragen geregelt
• Pflichtinhalte (durch Kommunalverfassung vorgeschrieben)

und freiwillige Inhalte
• Gründe für Änderungen waren die vielen kleinteiligen Änderungen in

den vergangenen Jahren
• Beschlussvorlage jetzt eine komplette Überarbeitung

• Zusammenarbeit zwischen Bürgermeisterbereich und
Rechtsamt

• Doppelungen zwischen Hauptsatzung und BbgKVerf.
• Vereinfachung von Verfahren; Bsp. Beiräte
• genauere Formulierungen/Verfahrensdarstellungen; Bsp. Ortsbeiräte
• Streichung von nicht mehr existierenden Gremien (KJP,

Sanierungsbeirat)
• grünes Licht der Kommunalaufsicht
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Hauptsatzung der Stadt Eberswalde

Beratungsfolge

• Februar 2018 - Versand an alle Stadtverordneten

• Hauptausschuss 15.03.2018 - 1. Lesung

• Stadtverordnetenversammlung 22.03.2018 - 1. Lesung

• Hauptausschuss 24.05.2018 - 2. Lesung

• Stadtverordnetenversammlung 31.05.2018-2. Lesung

• Hauptausschuss 21.06.2018-3. Lesung

• Stadtverordnetenversammlung 28.06.2018 - 3. Lesung

• Hauptausschuss 22.09.2018 - Vorbereitung

• Stadtverordnetenversammlung 27.09.2018 - Entscheidung
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Hauptsatzung der Stadt Eberswalde

Änderungsanträge der

• Fraktion Bündnis Eberswalde

• Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

• Fraktion FDP

• Fraktion DIE LINKE
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• •

Änderungsantrag zu § 5
Fraktion FDP

Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 der überarbeiteten
Fassung wird als Satz 2 eingefügt:
„Sie entscheidet ferner über (Einleitung, Aus-
gestaltung und Abschluss von) Vergabeverfahren,
die keine Geschäfte der laufenden Verwaltung sind,
wenn die in § 8 Abs. 1 genannten Wertgrenzen
überschritten werden."

Freie
Demokraten

An derungsa ntrag

Betreff: BV 0650/2018 Hauptsatzung

Beratungsfolg«:

2106.2018 Hauptauwchu»
2806.2018 Stadtv*rordnefefmrsamn*jng
20092016 Hauptausschuss
2709.2016 StadtvenxdnetenveraamfThing

Beschlussantrag:

Die Stadtverofttwtorwcr

Dt» mt dw BmcMuMvortoge D65Q.C018 vorgelegte HeuWwtung der Stadt Eberawakte w

t Noch 9 5 AbMb 3 S«t 1 wM «l« Satz 2 tWgrtÜgt .Sie amseh ĵ« fcm« über
Au»cmta«ung und AbscWua» von) v ergäbe verfthte'), dto ketrw GeschWle der
Verwadtmg «Ind. worin dto h 1 8 Abi. t geramnwn Wertgranzen überschritten werden '

2. In i 7 AbMtZ 2 und 3 «MnUn tewette die Worte .* Wochen' durch die Worte .e»o*m Monar*

wrmiuncj entacneidet über die ÖHdung v.
to der AnzaM 4er Slze und deren Verteeung «

den>eiM«gtn Ragetungen der KommunaiwfeMung de« Landes Brandenburg •
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Änderungsantrag zu § 5
Fraktion FDP

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> Entscheidungen zur Einleitung von Vergabeverfahren sind grundsätzlich
Geschäfte der laufenden Verwaltung -Verwaltungshandeln

> Haushaltsbeschluss ermächtigt zur Eröffnung von Vergabeverfahren

> darüber hinaus werden bei Großprojekten die Konzepte in den
politischen Gremien abgestimmt und die einzelnen Vergaben über den
Haushaltsbeschluss hinaus in die politischen Gremien eingebracht und
zur Beschlussfassung gestellt

> Vergabearten, -bekanntmachungen, -unterlagen, Durchführung des
Verfahrens, Auswertungsverfahren durch gesetzliche Regelung
festgelegt (VgV, VOB, UVgO)
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Änderungsantrag zu § 5
Fraktion FDP

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> StW hat mit dem RPA ein für die Überwachung der Vergabe betrautes
Organ geschaffen

> Prüfung laut Satzung ab 5.000,-€
> Regelmäßiger Bericht des Rechnungsprüfungsamtes in

Stadtverordnetenversammlung
> StW und Hauptausschuss bekommen Vor- und Entwurfsplanung vorgestellt

entsprechend der Wertumfangsregelung in der Hauptsatzung
> Änderungsantrag hätte erhebliche zeitliche Verzögerungen zur Folge, sowie

zusätzlichen Personalaufwand
> 9 notwendige Gremienbeschlüsse; Zeitverzögerung von mehr als 9

Monaten
> vgl. aktuelle Zeitplanung Straßenbauprojekte; 250.000,- € = 2 Jahre

Planung, 2 Jahre Bau
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Änderungsantrag zu § 7
Fraktion FDP

In § 7 Absatz 2 und 3 werden jeweils die Worte
„4 Wochen" durch die Worte „einem Monat"
ersetzt

Freie
Demokraten

Änderungsantrag

B«trefl: BV06W20I8 Hauptsatzurrg

21 06.2018
26 06,2018
20 09 201 8
2709 2018

Hauptaussthuss
Stadtverordnetenversammlung
HaufHausscftust
Stadtverordnetenversammlung

Beschlussantrag:

Die stadtveronkwtenvrrHtnmfung

Die mt der Beschlussvortoge 0650/201B vorgelegte HatipWatzupg der Stedt Eberswalde wird we
total aeindert-.

1 Nach § S Abwtz 3 Sät 1 wM ate Satz 2 «togefüpt .Sie <nt9ch«fde< ferner Ober {Emtertong.
Ausgestaltung und AbscNuas von) vergabeverfahren, die keine Geschäfte der taufenden

.
erwtzt.

De-ge»orrw§ew-rt pr

Die StadtverofdneterrverBamrrtlung enteeh^t)« über sie B-kJung v .
deren Bezetcfvxing sowe der AnzaW der Sitze und deren Verteilung enteprechend
den jewe hgen Regelungen der Kon)munalverTM«ung des LarcJes BranCenburg -

8
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Änderungsantrag zu § 7
Fraktion FDP

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> 4 Wochen-Frist stellt entsprechend dem Mustervorschlag des Städte-
und Gemeindebundes Brandenburg zur Erarbeitung von
Hauptsatzungen eine präzisiere Formulierung dar

> rechtlich bestehen hierzu keine Bedenken, wenn die Mehrheit der
Stadtverordneten dem zustimmt
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Änderungsantrag zu § 8
Fraktion FDP

In § 8 Absatz 1 und Absatz 3 wird jeweils das
Wort „konstituierenden" durch das Wort „ersten"
ersetzt.

Freie
Demokraten

Änderungsantrag

Betreff: BV 0550/2019 Hauptsatzung

Beratungsfolg*:

2106.2016 Hauptausscnuss
28.06.201B Stadtvtrordnetenversammkjng
20002018 Hauptausschuss
27.09.2016 Staötwwörwtenversanurhjng

Beschlussantrag:

Die St»dtvefl>n!n«tanv«rMftW'tfung beschießt:

Oe m« der BescM-jw/ortsge «50/2018 vorgelegte HouptMlzung der Stadt EbenwoKJe wtrd vm

1 N»th | % AbMft 3 S«fa 1 wrt •* Srtz 2 a»gg«Qgt .S» antechwl« terrm über (E,
AM^eftMung und Abtchfcw» von) Vergabevsrfihrvn, *e keine G«8cf*te der «utonden
Vetwaflung sind . wenn dtt in J 9 Ab», t gorwnnton Waitgrenzan OberMMttan wardon '

2. lnS7AbMtz2im09wgnMfi)9Mll«dtaWom>WM»Mn'dw«(MeVVon«.«hemli«o^
MHtt

3. m § a Abtctz 1 uwl 3 *W leweh <!•• Wort .korwdtutefenden' durch da» Wort „Brswn11

MÜM

4. DergvMmWf »wKitrwt-ldurch:

49

Dta Sttdtv«wfdo«*nverMnmhmg antKneidM über dte Biklung von AuwchOMen .
deren Bezeichnung sowie der Anztfil d»r S(z* und deren Verleitung entsprechend
den feweWgen Regelungen der KommururwlMwns de t L «ndeseramtenburg *

10
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Änderungsantrag zu § 8
Fraktion FDP

Prüfunqserqebnis der Verwaltung:

> entsprechend der Wortbedeutung des Wortes „konstituierend" ist diese
Formulierung konkreter, weil dies das Zusammentreten zur Gründung
eines Gremiums sowie das sich bilden und zusammenschließen
beinhaltet, was aus dem Wort „ersten" nicht zu entnehmen ist

> grundsätzlich, sofern die Mehrheit der Stadtverordneten dem zustimmt,
bestehen hierzu keine Bedenken

11
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Änderungsanträge zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde, FDP,
DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion Bündnis Eberswalde

In der überarbeiteten Fassung der Hauptsatzung
ist der § 10 der ursprünglichen Fassung der
Hauptsatzung aus dem Jahre 2013 beizubehalten.
Er ist um die Absätze (2) und (3) der
überarbeiteten Fassung zu ergänzen. Der Absatz
(1) der neuen Fassung entfällt ersatzlos.

EbtnwaWe. 24-05 JM>18

Änderungsantrag zur BV/OMO/201* - Haupiommg d*r Stadt

Eberswakf* - Erweiterung des 9 9(4) um tir» miter* Ttxtpassag*

Die überarbeitete Fassung dm Hauphatzung S 19(4) ist um folgende Textpassoge zu
n * Entsprechend dm Kommun v̂eriassung des Landes Brandenburg § 30(3)
« dwses aktv» Tedrahrrmvcht auch .da* Wort zu «greifen. v«setilag«

einzubringen. Frag«! und Arrtrage zu >l«len imd m zu begründen . SOMW b«
n »ine Stimme abzugeben.*

Die ergünzwxJe Passago 9*a« mehr Rechlsskherrwit Kr <*» brtrolfenen
vwtwidert »ub)«Mrv« Auslegung der Kornmunarvwtawunj.

Mrt freundlichen GrüBen
g«i Vftlw Jede

12
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Änderungsanträge zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde

Neue Fassung Alte Fassung Gewünschte Fassun

Neben dem Hauptausschuss werden aus
der Mitte der Stadtverordneten-
versammlung folgende ständige beratende
Ausschüsse gebildet:

1. Ausschuss für Bau, Planung und
Umwelt

2. Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

3. Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur
und Sport

4. Rechnungsprüfungsausschuss

(1) Die Stadtverordnetenversammlung
entscheidet über die Bildung von
zeitweiligen und ständigen Ausschüssen,
deren Bezeichnung und die Anzahl der
Sitze.

(2) Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen ist,
sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit
aktivem Teilnahmerecht in den Ausschuss
zu entsenden.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann
neben Stadtverordneten sachkundige
Einwohnerinnen und sachkundige
Einwohner zu beratenden Mitgliedern ihrer
Ausschüsse berufen...

(1) Die Stadtverordnetenversammlung
entscheidet über die Bildung von...

(2) Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen
ist, sind berechtigt, ein zusätzliches ...

(3) Die Stadtverordnetenversammlung
kann neben Stadtverordneten....

(4) Die Sitzverteilung in den Ausschüssen
der Stadtverordneten-Versammlung wird
gemäß § 43 Absatz 2 der
Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg durch deklaratorischen
Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung festgestellt.

(5) Im Übrigen gelten für das weitere
Verfahren in den Ausschüssen die
Regelungen der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg.

13
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> rechtlich bestehen hierzu keine Bedenken, wenn die Mehrheit der
Stadtverordneten dem zustimmt

> wenn dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis Eberswalde, der als
weitestgehender Änderungsantrag zuerst zur Abstimmung gestellt
werden muss, zugestimmt wird, erübrigen sich die Abstimmungen zu den
Änderungsanträgen der Fraktion FDP, DIE LINKE und Bündnis 90/Die
Grünen

14
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion FDP

Der gesamte § 9 wird ersetzt durch folgenden
Wortlaut: „Die Stadtverordnetenversammlung
entscheidet über die Bildung von Ausschüssen,
deren Bezeichnung sowie der Anzahl der Sitze und
deren Verteilung entsprechend den jeweiligen
Regelungen der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg"

Änderungsantrag

B*irt ff: BV Q65&2018 Htuptstinirtg

Bernttwigs Mg«:

21 M 2013 HaupbNiS3Ct*i»
26 M 2018 Stadtverordnetenvefsamrrtung
2009.2018 HauplausKhuu
27092018

durch du Wo<t .i

lung «nttchMtM Uwr«« BiMung von

15
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion FDP

Neue Fassung Gewünschte Fassung

(1) Neben dem Hauptausschuss werden aus der Mitte der
Stadtverordnetenversammlung folgende ständige
beratende Ausschüsse gebildet:

1. Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt

2. Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

3. Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport

4. Rechnungsprüfungsausschuss

Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über die
Bildung von Ausschüssen, deren Bezeichnung sowie der
Anzahl der Sitze und deren Verteilung entsprechend den
jeweiligen Regelungen der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg.

16
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion FDP

Prüfunqsergebnis der Verwaltung:

> Streichung der Absätze 3 bis 5 im § 9 der überarbeiteten Fassung wird
nicht empfohlen, weil dadurch die Rechte der kleineren Fraktionen
eingeschränkt werden und die Mitwirkung von zusätzlichen
sachkundigen Einwohner/innen, die anerkannt schwerbehindert sind, in
den Ausschüssen nicht mehr per Hauptsatzung obligatorisch vorgesehen
wäre

17
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + DIE LINKE

Die bisherige Regelung zur Bildung von Ausschüssen
(alter § 10 Abs. 1) wird beibehalten und ersetzt § 9 Abs. 1
neu.

Gewünschte Fassung

Die
Stadtverordnetenversammlung
entscheidet über die Bildung
von zeitweiligen und ständigen
Ausschüssen, deren
Bezeichnung und die Anzahl
der Sitze.

Neue Fassung

Neben dem Hauptausschuss werden aus
der Mitte der Stadtverordneten-
versammlung folgende ständige beratende
Ausschüsse gebildet:
1. Ausschuss für Bau, Planung und

Umwelt
Ausschuss für Wirtschaft und
Finanzen
Ausschuss für Soziales, Bildung,
Kultur und Sport
Rechnungsprüfungsausschuss

2.

3.

4.

18
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Änderungsantrag zu § 9
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen + DIE LINKE

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> rechtlich bestehen hierzu keine Bedenken, wenn die Mehrheit der
Stadtverordneten dem zustimmt

19
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Änderungsanträge zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde,

Die überarbeitete Fassung der Hauptsatzung
§ 9 (4) ist um folgende Textpassage zu erweitern:
„Entsprechend der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg § 30 (3) beinhaltet dieses
aktive Teilnahmerecht auch „das Wort zu ergreifen,
Vorschläge einzubringen, Fragen und Anträge zu
stellen und sie zu begründen ... sowie bei
Beschlüssen seine Stimme abzugeben."

IHINDMS
r t ti KSWAI »r

Ebmwa1dt.:4.05'.:»18

Änderungsantrag zur BV/OSOO/2018 - Hauptsatzung d*r Stadt

Eb*r*wald* - Erweiterung des § 9(4) um tirw welter* Textpassag*

Di« überarbeitete Fassung der Hauptaatzung § 19(4) «t um tagende Textpassage zu

erweitern - Entsprechend der Kommunarvert»sung des Landes Brandenburg § 30t 3>

beinhaltet diese» aktive Teünahmereeht auch jte* Wort zu ergrerfar S r̂schlage

einzubringen Fragen und Antrage zu steten und sie zu begründen ...sowie bei

Beschlossen seine Stimme abzugeben"

Die ergänzende Passage schafft mehr R

verhindert subjektive Auslegung der

Mt freundlichen Grüßen

gez. Vfttor Jede

Frakhonsvorsrtzander

20
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Änderungsanträge zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> § 43 Absatz 3 BbgKVerf regelt, dass, wenn die Hauptsatzung die
Möglichkeit eröffnet, dass Fraktionen ein zusätzliches Mitglied
entsenden dürfen, dieses zusätzliche Mitglied dann lediglich ein aktives
Teilnahmerecht besitzt

> rechtl. Prüfung Kommunalaufsicht:
> 3 Arten von Mitwirkungsrechten - Stimmrecht,

- aktive Teilnahmerecht,
- passive Teilnahmerecht

21
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Änderungsanträge zu § 9
Fraktion Bündnis Eberswalde

> Stimmrecht ist beim aktiven Teilnahmerecht nicht eingeschlossen, dieses
beinhaltet lediglich das Rede-, Vorschlags-, Antrags- und Fragerecht

> würde dem Änderungsantrag zugestimmt werden, müsste der Beschluss
vom Bürgermeister beanstandet werden, da er nicht den Regelungen der
BbgKVerf. entspricht

22
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Änderungsantrag zu § 12
Fraktion FDP

In § 12 Satz 2 wird das Wort „genannten"
gestrichen und nach dem Wort „Personenkreis"
werden die Wörter „nach Satz 1" eingefügt

Änderungsantrag

B*tr*lf: BV Q85QO018 Hmupüatzung

ewünschte
Fassu

Stadtverordnetenversammlung
benennt... .
Die Bürgermeisterin/ der
Bürgermeister kann weitere
Stellvertreterinnen/Stellvertreter
aus dem Personenkreis nach
Satz 1 bestimmen.

leue Fassung

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf
Vorschlag der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters aus dem Kreis der Bediensteten,
denen die Leitung einer der Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister unmittelbar unterstellten
Organisationseinheit obliegt, eine allgemeine
Stellvertreterin/ einen allgemeinen Stellvertreter
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. Die
Bürgermeisterin/ der Bürgermeister kann weitere
Stellvertreterinnen/Stellvertreter aus dem
genannten Personenkreis bestimmen.

Bwotunssfolga:

21062018
29002018
20.09201«
27.092018

jne «MChUM vonl
Sftt 2 Uruieflyt .Ste enwei-««« tomer ütiw ^
l v*rs«bevwöw\ 4s »emr
Iw. 1 «Mianrain W w«nitn

iJereo Bezrtehnung *o«>« oer A
q antaduM« Ob«r «• EWuno von AuMtf«M*n,
sati\ 4*T Sitz« und dann Vwwfcnfl witwracfwnd

23
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Änderungsantrag zu § 12
Fraktion FDP

Prüfunqsergebnis der Verwaltung:

> Verwaltungsvorschlag verständlicher

> grundsätzlich bestehen hierzu rechtlich keine Bedenken, wenn die
Mehrheit der Stadtverordneten dem zustimmt

24
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Änderungsantrag zu § 18
Fraktion FDP

In § 18 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort
„Verhinderung" die Wörter „in eigener
Verantwortung einen bis" eingefügt.

Änderungsantrag

BMtvfl: BV Q6SW2018 H»upfeatewf7j7

Tnaa
Demokralen

wem
FOP-f «tan kl tftrMVV

Bsratungstolg«:

21 W 201«
2*06 2018 StMtwDK)ra
20092014
27.09 2018

Dte nHKtor BmcHumvorkg« WSD.IOIB voroetoQM HcwXMtzung dw Slattt Elwrswcnd« wird «te

V*rw«lfcjno shS, wim *» n 1 8 M» 1

2 rnj 7 tb»»tt3undJ werfen jewefisiJieWo
«MB

3. fp 5 6 Ab*»te 1 und ? wrt j»n»rt a»* Wort .

tn überaci'-Nflr wardon.'

- dweh aa§ Wort je-

25
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Änderungsantrag zu § 18
Fraktion FDP

Prüfungserqebnis der Verwaltung:

> grundsätzlich bestehen hierzu rechtlich keine Bedenken, wenn die
Mehrheit der Stadtverordneten dem zustimmt

> bei 3 Stellvertreter/innen wird eher sichergestellt, dass immer ein
Vertreter des jeweiligen Beirates in den Ausschüssen und der
Stadtverordnetenversammlung anwesend ist

26
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Änderungsantrag zu § 19
Fraktion FDP und Bündnis Eberswalde

Nach § 19 wird bei Anpassung der
Inhaltsübersicht und der Nummerierungen der
nachfolgenden Paragraphen als § 20 eingefügt

Beibehaltung des ursprünglichen § 22
„Kinder-und Jugendparlament" als § 20 der
zu beschließenden neuen Fassung.

§22
Kinder- und Jugendparlament

(1) Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der Interessen der Kinder, der Jugendlichen
und der jungen Erwachsenen einen Beirat ein. Der Beirat führ die Bezeichnung ,Kinder-

und Jugendparlament der Stadt Eberewalde". Dem Kinder- und Jugendparlament

gehören 18 Mitglieder an.

(2) Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments können Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene sein, die im Zeitpunkt der Wahl das zwölfte Lebensjahr, jedoch noch nicht

das stebenundzwanzigste Lebendjahr vollendet haben und Einwohnerinnen oder
Einwohner der Stadt Et>erswalde sind. Öle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und werden

zu Beginn der Wahlperiode n geheimer Wahl durch ehe Stadtverordnetenversammlung
gewählt.

Innerhalb etner Wahlperiode können nicht besetzte Beiratssitze von der

Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nachbesetzt werden. Jedes Mrtglied der
Stadtverordnetenversammlung sowie das bis zur Neuwahl bestehende Kinder- und

Jugendparlament ist berechtigt. Wahrvorschlage zu machen. Daneben können auch die

Ortsvorsteherinnen/die Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte WahVorschlage für solche

Bewerberinnen und Bewerber machen, de den ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthalt n dem von Ihnen vertretenen Ortstell haben. Die Bewerberinnen und

Bewerber für einer Sitz im Kinder- und Jugendparlament werden auf Stimmzetteln in

alphabetischer Reihenfolge aufgelsteL Jedes Mitglied der Stadtverordnetenver-
sammlung hat Insgesamt fünf Stimmen, wobei emer Bewerberln/etnem Bewerber jeweils

nur eine Stimme gegeben werden kann. Die Bewerberinnen/die Bewerber mit den
meisten Stimmen sind zum Mitglied des Kinder- und Jugendparlament*, gewählt. Bei

SbmmengtefChhe* erfolgt eine Stichwahl, sofern dies für d« Besetzung des Beirats
relevant ist. Bei erneuter Stimmendtefcnherl entscheidet das Los Sofern die Anzahl der

Bewerberinnen/der Bewerber dte Anzahl der zu vergebenden Srfce nicht übersteigt, kann

die Stadtverordnetenversammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der

Mitglieder beschließen, dass die Bewerberinnen/die Bewerber durch Abstimmung im

Block als Mrtglfider des Kinder- und Jugendparlaments benannt werden.

(3) § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende Anwendung.
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Änderungsantrag zu § 19
Fraktion FDP und Bündnis Eberswalde

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> Beirat „Kinder- und Jugendparlament" hat sich nicht bewährt

> in Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2013 erfolgte letzte Bestellung
eines Mitgliedes in das KJP

> letzte „Entschuldigung" zur Nichtteilnahme an einer Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung erfolgte im September 2014

> danach keine Teilnahme/Rückmeldung mehr zu Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung
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Änderungsantrag zu § 19
Fraktion FDP und Bündnis Eberswalde

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> seit ca. 2 Jahren offiziell nicht mehr aktiv tätig
(in StW 24.11.2016 wurde durch den Vorsitzenden der StW informiert, dass
der Vorsitzende des KJP, Herr Merten, mitteilt, dass das KJP aufgrund zu
geringer Beteiligung nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr besetzt ist. Als
lockerer und nicht weiter geregelter „Nachfolger" des KJP wurde der
JugendDialog Eberswalde in Angriff genommen.)
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Änderungsantrag zu § 21, inhaltsgleich -
Fraktion FDP und Bündnis 90/Die Grünen

In § 21 Absatz 3 wird nach Satz 3 als neuer Satz 4
eingefügt:
„Die Antwort wird mit einer kurzen
Sachverhaltsdarstellung in der nächsten Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung oder des
Ausschusses sinngemäß wiedergegeben."

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> rechtlich bestehen hierzu keine Bedenken, wenn die
Mehrheit der Stadtverordneten dem zustimmt

ttiB
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Änderungsantrag zu § 22
Fraktion FDP und Bündnis 90/Die Grünen

Nach § 22 wird bei Anpassung der Inhaltsübersicht
und der Nummerierungen der nachfolgenden
Paragraphen als § 23 eingefügt: „Jeder hat das
Recht sich entsprechend § 16 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg mit einer
Petition an die Stadtverordnetenversammlung
oder den Bürgermeister zu wenden."
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Änderungsantrag zu § 22
Fraktion FDP und Bündnis 90/Die Grünen

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> alte Regelung war nicht mehr korrekt, daher ist eine Überarbeitung nötig

> rechtlich bestehen hierzu keine Bedenken, wenn die Mehrheit der
Stadtverordneten dem zustimmt

> inhaltsgleiche Wiedergabe des § 16 BbgKVerf und damit entbehrlich

bei Änderungen im § 16 BbgKVerf durch den Gesetzgeber ist die
Hauptsatzung entsprechend anzupassen, damit diese nicht
höherrangigem Recht widerspricht
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Änderungsantrag zur Aufnahme eines Paragrafen
zum Ehrenbürgerecht - Fraktion Bündnis Eberswalde

„Es ist ein Paragraph „Ehrenbürgerrecht" aufzunehmen.

Die Formulierung soll lauten:

(1) Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft ist Ausdruck der besonderen
Wertschätzung der Stadt Eberswalde für Bürger, die sich durch
außergewöhnliche Verdienste oder ein besonderes Engagement um das
Wohl der Stadt und ihrer Bürger verdient gemacht und/oder in ihrem
Wirken in Eberswalde herausragende Leistungen über die Stadtgrenzen
hinaus zum Wohle der Gesellschaft vollbracht haben.

(2) Weitere Konkretisierungen und Verfahren regelt die Richtlinie (ggf.
Satzung) der Stadt Eberswalde zur Begründung und Beendigung der
Ehrenbürgerschaft.

(Eine solche Richtlinie oder Satzung ist durch die Stadtverwaltung zu erarbeiten.)
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Änderungsantrag zur Aufnahme eines Paragrafen zum
Ehrenbürgerecht - Fraktion Bündnis Eberswalde

Prüfungsergebnis der Verwaltung:

> Entscheidung über Verleihung Ehrenbürgerrecht obliegt ausschließlich
der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 26 i. V. m. § 28 Absatz 2
Punkt 8 BbgKVerf; hiervon abweichende Regelungen über das Verfahren
oder die materiellen Voraussetzungen für die Verleihung des
Ehrenbürgerrechts können daher in der Hauptsatzung nicht getroffen
werden

> Nr. 1 des Änderungsantrages steht im Widerspruch zu § 26 Absatz 1
BbgKVerf

^> Regelung widerspricht höherrangigem Recht
> BbgKVerf. gibt nicht das Recht her, andere Verfahrensweisen zu

definieren
> Gesetzestext könnte nur wiederholt werden analog dem Petitionsrecht
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Herzlichen Dank für ihre
A u fmerksamkeit!
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